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Gemeinde Nottuln        Nottuln, 03.04.2019 
Die Bürgermeisterin  
- Bürgerservice (Meldewesen) - 
 
 
 
 
 
 
Im Monat März 2019 wurden beim Bürgerservice (Meldewesen) der Gemeinde Nottuln 
folgende Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
Eigentumsansprüche können im Verwaltungsgebäude Stiftsplatz 8, Bürgerservice,              
Tel. 02502/942-333, geltend gemacht werden. 
 
 
 
    4 Damenräder 
    1 Herrenrad 
    2 Kinderräder 
    1 Jugendrad   
    1 Mountainbike 
    1 Trekkingrad   
    4 Schlüssel  
    2 Smartphones  
    1 Brille 
    1 Hahn  
    1 Geldbörse    
       Bargeld 

 

 
 
Im Auftrag 

 
(Kockmann) 
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Wahlbekanntmachung 
 
Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die  
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 
statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 
 
 
Die Gemeinde Nottuln ist in folgende 9 Wahlbezirke eingeteilt:  
 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
18.04.2019 bis 27.04.2019 zugestellt werden/worden sind, sind der Wahlbezirk und 
der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 14.00 Uhr 
zusammen: 
 

B501 Gemeindeverwaltung Nottuln, Stiftsplatz 7, Äbtissinnenzimmer,  
48301 Nottuln 

B502 Gemeindeverwaltung Nottuln, Stiftsstr. 10, FB 4 – Besprechungsraum, 
48301 Nottuln 

B503 Gemeindeverwaltung Nottuln, Domherrengasse 2, VHS - 
Besprechungsraum, 48301 Nottuln 

 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.  

 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - 
Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 

Wahlbezirk 
Nr. 

Bezeichnung des 
Wahlbezirks 

Bezeichnung des Wahlraums  

1 Nottuln-Süd Rupert-Neudeck-Gymnasium, Pavillon I 

2 Nottuln Rupert-Neudeck-Gymnasium, Pavillon II 

3 Nottuln Alte Amtmannei 

4 Nottuln Pfarrheim St.Martinus 

5 Nottuln-Außen St. Elisabeth-Stift 

6 Appelhülsen I Schulze-Frenkings-Hof 

7 Appelhülsen II Schulze-Frenkings-Hof 

8 Darup Landgasthof Egerbing 

9 Schapdetten Pfarrheim Schapdetten 
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Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
 
Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 
Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der 
zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 
 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 
 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis oder in der 
kreisfreien Stadt, in dem/der der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises/der kreisfreien 
Stadt  

 
oder 
 
b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in 
verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
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Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des 
Europawahlgesetzes). 
 
 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
Nottuln, den 10.04.2019 
 
 

 
Manuela Mahnke 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 
 

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 

für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 
 

Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde 
Nottuln wird in der Zeit vom 6. Mai 2019 bis 10. Mai 2019 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten in der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, Raum 701, 48301 Nottuln 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann.  
 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. 

 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 
6. Mai 2019 bis zum 10. Mai 2019, spätestens am 10. Mai 2019 bis 12.30 Uhr, bei 
der Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln Einspruch einlegen. 

Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 5. Mai 2019 eine Wahlbenachrichtigung. 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung. 

 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis Coesfeld durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 
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Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der 
Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung bis zum 5. Mai 2019 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der 
Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 24. Mai 2019, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich 
oder elektronisch beantragt werden.  

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 
Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 einen amtlichen Stimmzettel, 
 einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, 
versehener roten Wahlbriefumschlag und 

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
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Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 

Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nottuln, den 10.04.2019 
 

 
Manuela Mahnke 
Bürgermeisterin 
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln für das Haushaltsjahr 2019 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen 

Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nottuln mit Beschluss vom 19.03.2019 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 

Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die 

eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 

Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

 

37.186.798 

37.186.798 

 

EUR 

EUR 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

 

34.034.085 

 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  

Verwaltungstätigkeit auf 

 

34.868.913 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit auf 

 

3.731.461 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  

Investitionstätigkeit auf 

 

3.659.127 

 

EUR 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit auf 
300.000 EUR 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 

Finanzierungstätigkeit 
1.083.914 EUR 

festgesetzt. 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für 

Investitionen in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 

festgesetzt. 

300.000 EUR 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 

der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 

Jahren erforderlich ist, wird auf 

festgesetzt. 

 

0 

 

EUR 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum 

Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 

festgesetzt. 

 

0 

 

EUR 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur 

Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 

dürfen, wird auf 

festgesetzt. 

2.000.000 EUR 

§ 6 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt 

festgesetzt: 

1. Grundsteuer  

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 235 v. H. 

 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H. 

 

Seite 34 



 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln   
 

§ 7 

I. Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit gem. § 20 GemHVO 

Gemäß § 20 Nr. 3 GemHVO sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten vom Grundsatz 

her nur mit Mitteln aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten zulässig. 

Darüber hinaus kann der Kämmerer genehmigen, dass Auszahlungsermächtigungen für 

geplante Maßnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit („Aufwendungen“) eines 

Kostenträgers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen derselben 

Maßnahme genutzt werden können. 

Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können dagegen nicht zur Deckung von 

zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden.  

II. Bildung von Budgets gemäß § 21 GemHVO 

1.1 Ein Budget besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzplan, das einem 

Kostenträger in Bezug auf die von ihm erbrachten Leistungen verursachungsgemäß 

zuzuordnen ist. 

1.2 Mehrere Kostenträger bilden eine Produktgruppe. Mehrere Produktgruppen einen 

Produktbereich. Mehrere Kostenstellen bilden eine Organisationseinheit. Mehrere 

Organisationseinheiten bilden einen Fachbereich. Jedem Kostenträger ist ein eigenes 

Budget zugeordnet. Innerhalb einer Organisationseinheit können mehrere Budgets 

untereinander deckungsfähig sein. 

1.3 Budgets können für einzelne Kostenträger - entweder mit einem Sachkonto (z.B. 

Schülerbeförderungskosten) oder mehreren Sachkonten (z.B. Leistungen für 

Asylbewerber) – für eine Organisationseinheit (z.B. Gebäudemanagement) oder für 

einen gesamten Fachbereich (z.B. Verwaltungsleitung) eingerichtet werden. In einem 

Budget können entweder nur investive oder nur konsumtive Ausgaben zusammen 

geführt werden.  

2.1 Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 und 3 GemHVO ist die Summe der Aufwendungen für jedes 

Budget verbindlich. Erträge fließen nur in Ausnahmefällen in ein Budget ein, so z.B. 

können Erträge aus Versicherungserstattungen in ein Budget aufgenommen und zur 

Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Über weitere Ausnahmen 

entscheidet der Kämmerer. Die Sätze 1 und 2 gelten sinngemäß auch für Einzahlungen 

und Auszahlungen. 
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2.2 Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Punkt 2.1 sind  

 die budgetierten Personal- und Versorgungsaufwendungen, 

 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, 

 die kostenrechnenden Einrichtungen,  

 die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen 

und die Auflösung von Sonderposten) 

3.1 Die Budgetverantwortlichen werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres über die 

Entwicklung ihrer Budgets Bericht erstatten. Der Bericht soll auch auf die 

voraussichtliche Entwicklung bis zum Ende des Haushaltsjahres eingehen. 

3.2 Darüber hinaus ist die Organisationseinheit Finanzen unverzüglich zu unterrichten, wenn 

die Einhaltung des Budgets absehbar gefährdet ist. 

4. Für die Bewirtschaftung der Budgets sind die je Kostenträger benannten Personen 

verantwortlich.  

III. Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen  

gem. § 83 GO 

Überplanmäßige Aufwendungen (Aufwendungen, die den Haushaltsansatz übersteigen, ohne 

dass eine entsprechende Deckung innerhalb der Budgets gegeben ist) sowie außerplanmäßige 

Aufwendungen (Aufwendungen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt wurden) 

sind grundsätzlich nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Eine Deckung im laufenden 

Haushaltsjahr muss gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und 

Auszahlungen entscheidet der Kämmerer (§ 83 Abs. 1 GO). 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der 

vorherigen Zustimmung des Rates, sofern sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 GO). 

Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO gelten Aufwendungen und Auszahlungen, die im 

Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen. 
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Folgende Haushaltspositionen sind von den Sätzen 1 und 2 ausgenommen: 

 interne Verrechnungen und Jahresabschlussbuchungen, 

 kalkulatorische Kosten und 

 sonstige Zahlungen, die wirtschaftlich durchlaufende Zahlungen darstellen. 

IV. Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 81 GO 

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich abzeichnet, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag zu entstehen droht. Als 

erheblich in diesem Sinne gilt eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um mehr 

als 250.000 € gegenüber dem Planansatz.  

2. bisher nicht veranschlagte Aufwendungen/Auszahlungen (außerplanmäßige 

Aufwendungen) oder zusätzliche Aufwendungen/Auszahlungen (überplanmäßige 

Aufwendungen/Auszahlungen) für einzelne Maßnahmen in erheblichem Umfang 

geleistet werden müssen. Als erheblich in diesem Sinne gelten 

Aufwendungen/Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 250.000 € 

übersteigen. 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen über 100.000 € erfolgen 

sollen. 

Ausgenommen von den Regelungen Nr. 2 und 3 sind unabweisbare Instandsetzungsarbeiten 

an Bauten. 
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2. Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung der Gemeinde Nottuln 

für das Haushaltsjahr 2019 

nach den geltenden Vorschriften:  

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 

GO dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 

20.03.2019 angezeigt worden. 

Der Haushalt 2019 ist ausgeglichen (+/- 0 € im Ergebnisplan) und bedarf daher keiner 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung. Dies ist vom Landrat als untere staatliche 

Verwaltungsbehörde in Coesfeld mit Schreiben vom 08.04.2019 bestätigt worden. 

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  

vom 18.04.2019 bis einschließlich 16.05.2019 

bei der Gemeindeverwaltung in Nottuln, Gebäude Stiftsplatz 7/8, Vorzimmer des 

Bürgermeisters, während der Dienststunden 

montags – mittwochs 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

donnerstags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr und 14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

Freitags 8.30 Uhr – 12.30 Uhr 

öffentlich aus. 

Im Anschluss hieran wird dieser bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses gem. 

§ 96 Abs. 2 GO zur Einsichtnahme im Gebäude Stiftsplatz 7/8, Zimmer 712, verfügbar 

gehalten. 

 

Nottuln, d. 18.04.2019 

Gemeinde Nottuln 

Die Bürgermeisterin 

 

 

 

 

 

i.V. 

Doris Block 

Beigeordnete und Kämmerin 
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 Amtsblatt der Gemeinde Nottuln   
 

 

          Nottuln,  09. April 2019 
 
 

Einladung 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 

 

hiermit laden wir zu einer gemeinsamen Genossenschaftsversammlung der 

Jagdgenossenschaften Nottuln III Stockum und Nottuln XIV Draum ein. 

 

Die Versammlung findet statt am 

 

Donnerstag, den 16. Mai 2019 um 20:00 Uhr 

 

in der   Gaststätte Egbering, Coesfelder Straße 60 in 48301 Nottuln-Darup. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Genossenschaftsversammlungen vom 

29.06.2015  (III Stockum) und vom 19.05.2015 (XIV Draum) 

3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung der Jahresrechnungen 2015 – 2018 sowie 

Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes und der  Geschäftsführung 

4. Wahl des Jagdvorstandes 

5. Wahl des Geschäftsführers 

6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für die Geschäftsjahre 2019 – 

2022  

8. Verschiedenes 

 

 
Die Jagdvorsteher 
 
 
Hubert Frie  Wilhelm Lüning 
III Stockum  XIV Draum 
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          Nottuln, 15. April 2019 
 

Einladung 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 

 

hiermit laden wir zu einer gemeinsamen Genossenschaftsversammlung der 

Jagdgenossenschaften Nottuln IX Appelhülsen und Nottuln X Buxtrup ein. 

 

Die Versammlung findet statt am 

 

Dienstag, den 14. Mai 2019 um 20:00 Uhr 

 

in der  Gaststätte Klingel’s Esszimmer, Münsterstraße 61 in 48301 Nottuln-

Appelhülsen. 

 

 

Tagesordnung 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Genossenschaftsversammlungen vom 

02.06.2015  (IX Appelhülsen) und vom 08.06.2015 (X Buxtrup) 

3. Bericht der Kassenprüfer über die Prüfung der Jahresrechnungen 2015 – 2018 sowie 

Beschlussfassung über die Entlastung des Jagdvorstandes und der  Geschäftsführung 

4. Wahl des Jagdvorstandes 

5. Wahl des Geschäftsführers 

6. Wahl von zwei Rechnungsprüfern 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für die Geschäftsjahre 2019 – 

2022 

8. Verschiedenes 

 

 
Die Jagdvorsteher 
 
 
Dieter Geßmann Josef Große Wiesmann  
IX Appelhülsen X Buxtrup 
 
                                                                        Amtsblatt der Gemeinde Nottuln Seite 40 

 

25 
Seite 40 


